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Verordnungshinweis Deutschland 

Alle hier aufgeführten Rutschtücher können zu Lasten der Krankenversicherung    
in Deutschland verordnet werden und sind nicht budgetiert. Auf dem Rezept 
sollte das von Ihnen gewählte Hilfsmittel genau definiert sein. 

 

Hilfsmittel – Feld 7 ankreuzen (dieses ist nicht budgetiert 

Positionsnummer 10-stellig eintragen 

Indikation/Diagnose eintragen 

Anzahl (1 Stück), Produktname, Artikelnummer eintragen 
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Für eine Verordnung beachten Sie folgende Punkte: 

 

 Privatversicherte 

 
Nutzen Sie hierfür unser Formular  "Hilfsmittelnummer für ärztliche Verordnung". In diesem Formular sind alle  

Hilfsmittelnummern zu unseren Rutschtüchern notiert, welche ihr Arzt auf das Rezept für eine Hilfsmittelverordnung notiert.  

Das ausgefüllte Arzt Rezept wird mit der erhaltenen Rechnung an die Krankenkasse weitergeleitet.  

 

 

 Gesetzlich Versicherte 
 

Für Mitglieder der Gesetzlichen Krankenversicherung gilt das Sachleistungsprinzip. 

Dies bedeutet, dass die Hilfsmittelverordnung über ein Sanitätshaus oder auch direkt bei der Krankenkasse  

eingereicht wird und diese dann nach Prüfung (und hoffentlich) Genehmigung die Belieferung/ Versorgung veranlasst. 

Ein primärer Kauf und anschließende Kostenerstattung durch gesetzlich Versicherte ist in der GKV nicht möglich. 


